
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1952/10/10 5Os729/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1952

Norm

StPO §290 Abs2 A

Rechtssatz

Das Verbot der reformatio in pejus gilt nur dann, wenn das Urteil lediglich zugunsten des Angeklagten angefochten

wurde.

Entscheidungstexte
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